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§ 39 KartG 2005 Schutz von
Geschäftsgeheimnissen und

Akteneinsicht
 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

1. (1)Mehrere Verfahren dürfen nicht verbunden werden, wenn dadurch eine Partei Zugang zu Geschäfts- und

Betriebsgeheimnissen bekäme, auf deren Offenlegung sie sonst keinen Anspruch hätte, es sei denn, dass die

Person, die an der Nichtverbreitung ein berechtigtes Interesse hat, der Verbindung zustimmt.

2. (2)In die Akten des Kartellgerichts können am Verfahren nicht als Partei beteiligte Personen nur mit Zustimmung

der Parteien Einsicht nehmen. In eine Kronzeugenerklärung (§ 37b Z 4) oder Vergleichsausführung (§ 37b Z 5)

kann neben den Amtsparteien nur ein als Partei beteiligter Unternehmer oder eine solche

Unternehmervereinigung und auch dies nur für Zwecke der Ausübung seiner bzw. ihrer Verteidigungsrechte in

dem betroffenen Verfahren Einsicht nehmen. Die durch Einsicht in die Akten gewonnenen Informationen aus

Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen darf diese Partei außerhalb des Verfahrens vor dem

Kartellgericht oder dem Kartellobergericht nur in Verfahren über die Aufteilung einer den Kartellbeteiligten

gesamtschuldnerisch auferlegten Geldbuße verwenden.
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